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Die EU-Kommission hat in einem Kartellverfahren 
gegen den internationalen Dachverband der Mu-
sik-Verwertungsgesellschaften (CISAC) eine Ent-
scheidung getroffen, die künftig die Arbeitsweise 
und Rechtevergabe der nationalen Verwertungs-
gesellschaften in Europa deutlich beeinflussen 
könnte. 
 
Bislang vergeben die nationalen Verwertungsgesell-
schaften in Europa (in Deutschland: die GEMA) Nut-
zungs- und Verwertungsrechte an Werken der Musik 
nur auf nationaler Ebene. Die Verwertungsgesell-
schaften führen in Ihren Katalogen zwar jeweils das 
Weltrepertoire angemeldeter Musikwerke, vergeben 
die Nutzungs- und Verwertungsrechte an diesen Wer-
ken aber nur auf nationaler Ebene. Beispielsweise 
kann die GEMA Aufführungs- oder Senderechte an 
einem französischen Song nur innerhalb Deutsch-
lands vergeben. Möchte ein Fernsehsender, wie z.B. 
RTL, oder ein weltweit agierender Online-Anbieter, 
wie z.B. Music Choice®, die jeweilige Musik internati-
onal nutzen, so muss er sich derzeit bei allen nationa-
len Verwertungsgesellschaften Nutzungs- und Ver-

wertungsrechte für den jeweiligen nationalen Markt 
besorgen, um z.B. eine Fernsehsendung international 
ausstrahlen zu können oder Musikdownloads weltweit 
anbieten zu können. 
 
Dass die nationalen Verwertungsgesellschaften das 
Weltrepertoire angemeldeter Werke der Musik inner-
halb ihres jeweiligen Landes anbieten können, liegt 
daran, dass die Verwertungsgesellschaften Gegensei-
tigkeitsverträge miteinander geschlossen haben. 
Komponisten oder Musikverlage, die bei einer nationa-
len Verwertungsgesellschaft Mitglied sind, räumen 
dieser treuhänderisch Nutzungsrechte für alle Länder 
der Welt ein. Über einen Gegenseitigkeitsvertrag mit 
einer anderen Verwertungsgesellschaft kann dann 
z.B. die GEMA an die französische Verwertungsge-
sellschaft SACEM Nutzungs- und Verwertungsrechte 
an der Musik des GEMA-Mitglieds übertragen, die 
diese dann wiederum entgeltlich französischen Musik-
verwertern (wie z.B. Radio- und Fernsehsendern, 
Veranstaltern) einräumen kann. Die SACEM würde 
dann das vom französischen Musiknutzer eingezoge-
ne Geld – nach Abzug einer Verwaltungspauschale – 
an die GEMA überweisen, die dieses Geld dann – 
nach erneutem Abzug einer Verwaltungspauschale – 
an den Urheber und seinen Musikverlag ausschüttet. 
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Sehr verehrte Mandantin,   
sehr verehrter Mandant,  
 
unser aktueller Mandanten-Newsletters Film-, TV-, Musik- & Bühnenrecht aktuell enthält wieder 
wichtige und aktuelle Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des 
Medienrechts, insbesondere des Film,- TV,-, Musik- und Bühnenrechts. 
 
Sicherlich können Sie die eine oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite und klären für Sie ab, ob ange-
sichts der aktuellen rechtlichen Entwicklungen Handlungsbedarf für Sie besteht.  
 
Erlauben Sie uns - wie immer - den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Mit besten Grüßen 

             
Dr. Christian Seyfert  Martin Sach 
Rechtsanwalt, LL.M. (USA)  Rechtsanwalt 

Film-, TV-, Musik- & Bühnenrecht 
 aktuell 


